
 
Auszug aus der Satzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Ortsgruppe Langenfeld e.V. vom 8. März 2018 

I. Name und Sitz 

§ 1 

Name und Sitz 

(1) 1 Die Ortsgruppe Langenfeld der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (abgekürzt DLRG) ist eine 

Gliederung des DLRG Landesverbandes Nordrhein e.V. und des Bezirks Kreis Mettmann e.V. 2 Sie nennt 

sich  

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Langenfeld e.V. 

(2) Vereinssitz ist Langenfeld. 

II. Zweck und Gemeinnützigkeit 

§ 2 

Zweck 

(1) Die vordringliche Aufgabe der Ortsgruppe ist die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und 

Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen (Förderung der Rettung aus Lebensge-

fahr). 

(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz 1 gehören insbesondere: 

1.  frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren im und am Wasser sowie über sicherheitsbe-

wusstes Verhalten, 

2.  Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung, 

3.  Ausbildung im Rettungsschwimmen, 

4.  Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz, 

5.  Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes im Rahmen und als 

Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und Gemeinden. 

(3) Weitere, bedeutende Aufgaben der Ortsgruppe sind die Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung. 

(4) Zu den Aufgaben gehören auch die 

1. Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen, 

2. Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auf dem Wasser, 

3. Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe, 

4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den Bereichen Führung, Orga-

nisation und Verwaltung, 

5. Mitwirkung bei der Entwicklung und Prüfung von Rettungsgeräten und Rettungseinrichtungen sowie 

bei der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Wasserrettung durch die DLRG, 

6. Integration und Förderung von Menschen mit Behinderung im Rahmen der Arbeit der DLRG, 

7. Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden und Organisationen. 

(5) 1 Die Ortsgruppe vertritt die Grundsätze religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie der Überpar-

teilichkeit. 2 Sie tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden ent-

gegen. 

§ 3 

Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

(1) 1 Die Ortsgruppe Langenfeld e.V. ist eine selbständige Organisation innerhalb des Gesamtvereins 

DLRG. ² Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-

erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. ³ Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie ei-

genwirtschaftliche Zwecke und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. 

(2) 1 Mittel der Ortsgruppe dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. ² Die Mitglieder 

erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln der Ortsgruppe. ³ Die Orts-

gruppe darf niemanden durch Ausgaben, die seinem Zweck fremd sind, begünstigen oder unverhältnis-

mäßig hohe Vergütungen gewähren. 



 
(3) 1 Mitarbeiter der Ortsgruppe haben Anspruch auf Erstattung ihrer für die Ortsgruppe entstandenen 

Aufwendungen gemäß § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit diese üblich, angemessen und durch 

Vorstandsbeschlüsse beauftragt und eingeräumt wurden. ² Näheres regelt die Wirtschaftsordnung. 

 

III. Mitgliedschaft 

§ 4 

Aufnahme 

1 Mitglieder der Ortsgruppe können natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen 

Rechts werden. ² Sie erkennen mit ihrem Aufnahmeantrag diese Satzung, die Satzungen des Bezirks Kreis 

Mettmann, des Landesverbandes Nordrhein und der DLRG sowie die geltenden Ordnungen, Anweisungen 

und Richtlinien (§ 40) an und übernehmen alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. ³ Mit ihrer 

Aufnahme erwerben sie gleichzeitig die Mitgliedschaft des Bezirks Kreis Mettmann, des Landesverbands 

Nordrhein und der DLRG. 

§ 5 

Ausübung der Rechte und Delegierte 

(1) 1 Die Mitglieder üben ihre Rechte in der Ortsgruppe aus. ² Sie werden in den übergeordneten Gliede-

rungen durch die dafür von der Ortsgruppentagung gewählten Delegierten vertreten. 

(2) Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass die fälligen Beiträge bezahlt sind und ent-

gegenstehende Entscheidungen des Schiedsgerichts nicht vorliegen.  

§ 6 

Stimmrecht 

1 Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ausgeübt werden. 
2 Wahlfunktionen in Organen der DLRG oder ihrer Gliederungen können nur volljährige Mitglieder ausü-

ben. 3 Das aktive und passive Wahlrecht für die DLRG-Jugend regelt eine Jugendordnung. 

§ 7 

Beiträge, Aufnahmeentgelte und Umlagen 

(1) 1 Die Mitglieder haben die von der Ortsgruppentagung festgelegten Jahresbeiträge, Aufnahmeentgelte 

und Umlagen zu leisten. ² Diese beinhalten die Anteile der übergeordneten Gliederungen. ³ Mitgliedsbei-

träge werden zum 31. Januar des jeweiligen Jahres fällig. 4 Die weiteren Fälligkeiten legt die Ortsgruppen-

tagung fest. 

(2) Alle Beitragszahlungen werden zunächst auf etwa bestehende Rückstände verrechnet. 

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, in 

dem die Beendigung wirksam wird. 

§ 8 

Haftung bei eigenmächtigen Handlungen 

1 Durch eigenmächtige Handlungen eines Mitglieds werden die DLRG, der Landesverband, der Bezirk und 

die Ortsgruppe nicht verpflichtet. ² Für Schäden haftet der Handelnde persönlich. 

§ 9 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet in allen Gliederungsebenen durch Tod, Austritt, Streichung, persönlichen Aus-

schluss oder Ausschluss der Ortsgruppe. 

(2) 1 Die Austrittserklärung eines Mitglieds kann nur zum 31. Dezember des Jahres erklärt werden. ² Die 

Erklärung muss der Ortsgruppe spätestens zum 30. November des Jahres schriftlich zugegangen sein. 

(3) 1 Die Streichung eines Mitgliedes kann erfolgen ab einem Zahlungsrückstand von einem Jahresbeitrag, 

wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung erfolglos angemahnt wurde. ² Auf Antrag kann 

die Mitgliedschaft nach Zahlung der Beiträge für die Ausfallzeiten rückwirkend fortgeführt werden. 3 Die 

Rückwirkung hat nicht zur Folge, dass für die Dauer der Ausfallzeiten nachträglich Mitgliedschaftsrechte 

geltend gemacht werden können. 

(4) 1 Den persönlichen Ausschluss aus der DLRG regelt § 25. 2 Den Ausschluss der Ortsgruppe regelt § 11 

Absatz 4 der Satzung des Landesverbandes. 

(5) 1 Endet die Mitgliedschaft, so ist das im Besitz befindliche DLRG-Eigentum zurückzugeben. 2 Scheidet 

ein Mitglied aus einer Funktion aus, hat es die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen unverzüglich an 

die entsprechende Gliederung abzugeben. 


